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             lfd. Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange wurden weder 
Anregungen noch Bedenken zu der Planung vorgetragen, sodass deren 
Einverständnis unterstellt werden kann. 
 
 
 
1. Niedersächsische Landesforsten vom 03.07.2019 
2. Gemeinde Bad Essen vom 15.07.2019 
3. Wasserstraßen – und Schifffahrtsverwaltung des Bundes vom 04.07.2019 
4. EWE Netz GmbH vom 09.07.2019 
5. Gemeinde Neuenkirchen – Voerden vom 03.07.2019 
6. Nowega GmbH vom 11.07.2019 
7. Unterhaltungsverband Nr. 70 ,,Obere Hunte“ vom 07.08.2019 
8. Gemeinde Stemwede vom 04.07.2019 
9. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück vom 03.07.2019 
10. Deutsche Telekom Technik GmbH vom 07.08.2019 
11. Handwerkskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim vom 

09.08.2019 
12. PLEdoc GmbH vom 16.07.2019 
13. Katholische Kirchengemeinde vom 23.07.2019 
14. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH vom 02.07.2019 
15. Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück vom 22.07.2019 
16. Samtgemeinde ,,Altes Amt Lemförde“ vom 09.07.2019 
17. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr vom 02.07.2019 
18. Gemeinde Ostercappeln vom 04.07.2019 
19. Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft 

Bentheim vom 09.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

b.epping
Textfeld
Stellungnahmen aus der Beteiligung vom 05.07.2019 - 09.08.2019gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB



Ep/We-18029011-01-EW-B-Plan-TÖB / 29.10.2019 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 2 

 

 
 
 
Die Hinweise des Fachbereiches Bauwirtschaft zum anstehenden Untergrund 
werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung integriert. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 4 

 

 
 
 
Die Hinweise zu dem landwirtschaftlichen Betrieb und den im ländlichen Raum 
ortsüblichen Immissionen werden zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung integriert. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 5 

 

 
 
 
Der Hinweis zur Ausbauentscheidung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 7 

 

 
 
 
Die Hinweise zur Plangebietserschließung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich 
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             lfd. Nr. 8 

 

 
 
 
Regional- und Bauleitplanung 
Die Hinweise der Regionalplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Verfahrenswahl gemäß § 13a BauGB wird auf der Planzeichnung ergänzt. 
 
Zur Gewährleistung des Schallschutzes wurde eine schalltechnische 
Untersuchung in Auftrag gegeben. Da die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV tags und nachts erreicht bzw. überschritten werden, sind 
Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan zu treffen. Eine Änderung des 
Bebauungsplanes ist erforderlich und der geänderte Planentwurf erneut 
auszulegen. 
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             lfd. Nr. 9 

 

 
 
 
Brandschutz 
Die Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen und in der 
weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 10 

 

 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Der Anregung zur Verkürzung des Zeitraumes für etwaige Beseitigungen von 
Gehölzen wird gefolgt. 
Eine redaktionelle Änderung der Bebauungsplanunterlagen ist an den 
entsprechenden Stellen erforderlich. 
 
 
Untere Wasserbehörde 
Die Anschlussmöglichkeit des beplanten Gebietes an die zentrale Abwasser-
beseitigung ist entsprechend der Stellungnahme des Wasserverbandes Wittlage 
vom 07.08.2019 gewährleistet. Das Leitungsnetz ist in diesem Zusammenhang 
zu erweitern. 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
Die Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
AWIGO 
Die Hinweise aus abfallwirtschaftlicher Sicht werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 11 

 

 
 
 
Die Hinweise zu den vorgesehenen Baugrenzen werden zur Kenntnis 
genommen. Ergänzend wird eine textliche Festsetzung aufgenommen, wonach 
Nebenanlagen zwischen Leverner Straße / L 81 und den Baugrenzen unzulässig 
sind. 
 
Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV tags 
und nachts erreicht bzw. überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen im 
Bebauungsplan festzulegen. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist 
erforderlich und der geänderte Planentwurf erneut auszulegen. 
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             lfd. Nr. 12 

 

 
 
 
Der Bitte zur Aufnahme der nachrichtlichen Hinweise wird gefolgt. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist erforderlich. 
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             lfd. Nr. 13 

 

 
 
 
Die Hinweise zu etwaigen Tiefbauarbeiten sowie zu Änderungen oder 
Erweiterungen vorhandener Versorgungseinrichtungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 
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Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange wurden weder 
Anregungen noch Bedenken zu der Planung vorgetragen, sodass deren 
Einverständnis unterstellt werden kann. 
 
 
 
1. Niedersächsische Landesforsten vom 28.01.2020 
2. Gemeinde Bad Essen vom 28.01.2020 
3. EWE Netz GmbH vom 03.02.2020 
4. Gemeinde Neuenkirchen – Voerden vom 27.01.2020 
5. Nowega GmbH vom 06.02.2020 
6. Gemeinde Stemwede vom 03.02.2020 
7. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück vom 04.03.2020 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH vom 02.03.2020 
9. Handwerkskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim vom 

10.02.2020 
10. PLEdoc GmbH vom 03.02.2020 
11. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH vom 03.02.2020 
12. Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück vom 28.01.2020 
13. Samtgemeinde ,,Altes Amt Lemförde“ vom 18.02.2020 
14. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr vom 27.01.2020 
15. Gemeinde Ostercappeln vom 29.01.2020 
16. Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft 

Bentheim vom 04.03.2020 
17. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 26.02.2020 
18. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 

12.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

b.epping
Textfeld
Stellungnahmen aus der Beteiligung vom 31.01.2020 - 04.03.2020gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB
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             lfd. Nr. 2 

 

 
 
 
Die Hinweise zu dem landwirtschaftlichen Betrieb und den im ländlichen Raum 
ortsüblichen Immissionen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 3 

 

 
 
 
Der Hinweis zur Ausbauentscheidung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ep/We-18029011-03-EW2-B-Plan-TÖB / 24.03.2020 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 
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             lfd. Nr. 4 

 

 
 
 
Die Hinweise zu den Erschließungsmaßnahmen und etwaigen Tiefbauarbeiten 
sowie zu Änderungen oder Erweiterungen vorhandener Versorgungs-
einrichtungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 8 

 

 
 
 
Regional- und Bauleitplanung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 9 

 

 
 
 
Abfallwirtschaft 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Brandschutz 
Die Hinweise zum Brandschutz werden erneut zur Kenntnis genommen und in 
der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 10 

 

 
 
 
Untere Wasserbehörde: Team Gewässerschutz 
Im Zuge des Generalplanes Oberflächenentwässerung (1995) wurde die ganze 
Ortslage Bohmtes hydraulisch überrechnet und ein 
Oberflächenentwässerungskonzept erstellt. Hierbei wurden bereits potentielle 
Bauerweiterungsflächen berücksichtigt. Das Bebauungsplangebiet Nr. 8 
,,Nördlich der Leverner Straße“ befindet sich innerhalb und am Südrand des 
Einzugsgebietes Nr. 5. 2004 wurde der Wasserrechtsantrag – allerdings unter 
Ergänzung des Baugebiets ,,Am Heideweg“ – zur Errichtung des 
Regenrückhaltebeckens Am Heideweg / Birkenstraße (RRB Nr. 9 des 
Generalentwässerungsplanes) eingereicht. Das Gebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 8 entwässert demnach über ein RW-Kanal-System über die Weidenstraße 
(beginnend mit DN 600) und die Birkenstraße (DN 1000) ins vorhandene 
Regenrückhaltebecken, bevor eine Einleitung ins Gewässer erfolgt. 
 
Die Anschlussmöglichkeit des beplanten Gebietes an die zentrale 
Abwasserbeseitigung ist entsprechend der Stellungnahme des 
Wasserverbandes Wittlage vom 07.08.2019 gewährleistet. Der Anschluss der 
Grundstücke erfolgt nach den Abwasserentsorgungsbedingungen des 
Wasserverbandes Wittlage. Das Leitungsnetz ist in diesem Zusammenhang 
entsprechend zu erweitern. 
 
Eine qualitative Betrachtung der Einleitung mit Nachweis nach DWA M 153 war 
seinerzeit noch nicht üblich. Die Oberflächenentwässerung ist mit dem 
Generalplan aus gemeindlicher Sicht ausreichend dargestellt. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




